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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Die Transparenz von Gerichtsverfahren war im Berichtjahr Gegenstand von
Diskussionen. Im Ständerat löste eine Motion Martin Schmid (fdp, GR) eine Debatte aus.
Der Vorstoss fordert eine Live-Stream-Direktübertragung von öffentlichen
Urteilsberatungen des Bundesgerichtes analog zu den Parlamentsdebatten. Der
Motionär machte geltend, dass die bundesgerichtliche Entscheidfindung nur einem
kleinen Kreis Interessierter vor Ort zugänglich sei. Dies sei unbefriedigend, da eine
vollständige Nachvollziehbarkeit der Urteile mit Hilfe einer nachträglichen Konsultation
der kürzeren schriftlichen Veröffentlichung, die zudem Minderheitsmeinungen in der
Regel nicht beinhalte, nicht möglich sei. Dies führe zu Kritik und schliesslich zu
Misstrauen in die Gerichte. In seiner Stellungnahme amtierte der Bundesrat als
Sprachrohr der Bundesrichter, die einer Übertragung von öffentlichen Beratungen
überaus skeptisch gegenüberstanden. Das geltende Prozessrecht garantiere bereits
Öffentlichkeit und eine Direktübertragung könne die Transparenz kaum steigern. Die
kleine Kammer schenkte diesen Bedenken allerdings kein Gehör und überwies die
Motion mit 34 zu 6 Stimmen an den Nationalrat, der sie im Berichtjahr noch nicht
behandelte. Auch eine Motion Ribaux (fdp, NE), die das Verbot von SMS und Tweets aus
Gerichtssälen vorsieht, stand zur Behandlung im Plenum noch an. 1

MOTION
DATUM: 11.09.2013
MARC BÜHLMANN

Die 2013 vom Ständerat überwiesene Motion Martin Schmid (fdp, GR), die eine Live-
Stream-Übertragung öffentlicher Urteilsberatungen des Bundesgerichtes verlangt
hätte, wurde in der Frühlingssession von der grossen Kammer abgelehnt. Die
Kommission für Rechtsfragen, deren Mehrheit die Motion auch entsprechend der
Empfehlung des Bundesrates ablehnte, machte geltend, dass die Transparenz, die mit
dem Vorstoss gefordert werde, bereits ausreichend vorhanden sei.
Grundsatzentscheide würden digital veröffentlicht und alle Urteile könnten im Internet
abgerufen werden. Eine systematische Internetübertragung von sehr komplexen
Sachverhalten würde eher zu Problemen führen. Der Mediatisierungsdruck könnte etwa
auch die Unabhängigkeit des Gerichtes gefährden. Zudem würden lediglich ein Prozent
aller Urteile überhaupt öffentlich diskutiert. Die Minderheit, angeführt von Daniel
Jositsch (sp, ZH) versuchte vergeblich geltend zu machen, dass das Interesse und das
Vertrauen in die Justiz durch die wenigen Live-Auftritte der Bundesrichter erhöht
werden könnte. Der Nationalrat versenkte die Motion mit 130 zu 38 Stimmen bei 6
Enthaltungen. 2

MOTION
DATUM: 11.03.2014
MARC BÜHLMANN

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Avec un objectif similaire que le postulat Schmid (plr, GR) (12.3842), une motion
Wasserfallen (plr, BE) souhaite une réduction de la bureaucratie grâce à la création
d’un guichet unique pour les entreprises. Selon le dépositaire de la motion, une étude
de l’OCDE ainsi qu’un rapport du Conseil fédéral sur les coûts de la réglementation
démontrent que la Suisse est en retard en matière de guichet unique dans
l’administration. Ce retard charge le fardeau administratif des entreprises de frais
supplémentaires. Un guichet virtuel unique permettrait ainsi de réduire ces coûts
superflus qui grèvent la compétitivité des entreprises helvétiques. De son côté, si le
Conseil fédéral soutient la direction proposée par la motion, il estime que des travaux
sont déjà en cours. Il recommande donc de rejeter la motion. Il a d’ailleurs rappelé que
la plate-forme StartBiz simplifie déjà les procédures et que le message sur la promotion
économique (15.019) a demandé un crédit spécifique pour le financement de la
cyberadministration. La motion a été retirée. 3

MOTION
DATUM: 15.06.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

01.01.89 - 01.01.19 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Wettbewerb

National- und Ständerat überwiesen 2014 eine Motion Schmid (fdp, GR), die den
Bundesrat beauftragt, das Zollgesetz dahingehend zu ändern, dass
Transportunternehmen von der Solidarhaftung für Zollschulden befreit werden. Die
Motion sieht vor, dass eine Befreiung von der solidarischen Haftung dann möglich ist,
wenn der Frachtführer nicht in der Lage ist zu erkennen, ob die mitgeführte Ware
richtig angemeldet worden ist. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion.
Insbesonders befürchtete er, dass es durch die neue Regelung vemehrt zu Ausfällen bei
den Einfuhrabgaben kommen könnte. Dieses Argument fand aber weder bei der
Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-NR), die bei 5 Enthaltungen einstimmig
für eine Annahme der Motion votierte, noch in den beiden Räten Gehör. 4

MOTION
DATUM: 11.12.2014
DAVID ZUMBACH

Geld, Währung und Kredit

Makroprudenzielle Regulierung

Im Ständerat erfolgte die Beratung einer Motion der SVP-Fraktion, die die Schaffung
eines Trennbankensystems forderte, zeitgleich mit einem Vorstoss der
sozialdemokratischen Fraktion, der das gleiche Anliegen zum Inhalt hatte. Wie
Ständerat Schmid (fdp, GR), Sprecher der zuständigen WAK-SR, zu Beginn der Debatte
erläuterte, erachtete die Kommission den eingeschlagenen Weg der Bekämpfung des
"too-big-to-fail"-Problems, der auf höhere Eigenkapitalquoten, strengere
Liquiditätsvorschriften und auf durch die Banken zu erstellende Notfallpläne setzte,
jedoch auf harte organisatorische Massnahmen wie beispielsweise ein Verbot gewisser
Geschäftsfelder verzichtete, als richtig. Die Schaffung eines Trennbankensystems würde
dieser Vorgehensweise jedoch zuwiderlaufen, weshalb die Kommission den Vorstoss
zur Ablehnung empfahl. Betreffend der Forderung nach einer Leverage Ratio von 6%
rief der Kommissionssprecher in Erinnerung, dass diese im Rahmen der neuen "too-
big-to-fail"-Gesetzgebung bereits weitgehend umgesetzt sei. Sogar Ständerat Levrat
(sp, FR), von dessen Fraktion eine der zur Debatte stehenden Motionen eingereicht
worden war, gestand ein, dass die Forderung nach einem Trennbankensystem nicht
mehr zeitgemäss war und keinen Beitrag zur Lösung des "too-big-to-fail"-Problems
leisten konnte. Einzig Ständerat Minder (parteilos, SH) versuchte, seine Kollegen von der
Notwendigkeit der vorliegenden Motionen zu überzeugen, indem er diverse Skandale
und Verfehlungen aufzählte, in die sich UBS und CS in den letzten Jahren verstrickt
hatten und die gemäss Minder aufzeigten, dass diese Grossbanken zu gross seien, "um
seriös überwacht und kontrolliert zu sein". Die kleine Kammer liess sich von dieser
Argumentation jedoch nicht überzeugen, folgte dem Bundesrat und seiner
vorberatenden Kommission und sprach sich mit 28 zu 6 Stimmen bei 7 Enthaltungen
dafür aus, die beiden Motionen abzulehnen. 5

MOTION
DATUM: 13.06.2016
NICO DÜRRENMATT

Im Ständerat erfolgte die Beratung einer Motion der SP-Fraktion, die die Schaffung
eines Trennbankensystems forderte, zeitgleich mit einem Vorstoss der SVP-Fraktion,
der das gleiche Anliegen zum Inhalt hatte. Wie Ständerat Schmid (fdp, GR), Sprecher der
zuständigen WAK-SR, zu Beginn der Debatte erläuterte, erachtete die Kommission den
eingeschlagenen Weg zur Bekämpfung des „too-big-to-fail"-Problems, der auf höhere
Eigenkapitalquoten, strengere Liquiditätsvorschriften und auf durch die Banken zu
erstellende Notfallpläne setzte, jedoch auf harte organisatorische Massnahmen wie
beispielsweise ein Verbot gewisser Geschäftsfelder verzichtete, als richtig. Die
Schaffung eines Trennbankensystems würde dieser Vorgehensweise jedoch
zuwiderlaufen, weshalb die Kommission den Vorstoss zur Ablehnung empfahl.
Betreffend der Forderung nach einer Leverage Ratio von 6% rief der
Kommissionssprecher in Erinnerung, dass diese im Rahmen der neuen „too-big-to-
fail"-Gesetzgebung bereits weitgehend umgesetzt sei. Sogar Ständerat Levrat (sp, FR),
von dessen eigener Fraktion eine der zur Debatte stehenden Motionen eingereicht
worden war, gestand ein, dass die Forderung nach einem Trennbankensystem nicht
mehr zeitgemäss sei und keinen Beitrag zur Lösung des „too-big-to-fail"-Problems
leisten könne. Einzig Ständerat Minder (parteilos, SH) versuchte, seine Kollegen von der
Notwendigkeit der vorliegenden Motionen zu überzeugen, indem er diverse Skandale
und Verfehlungen aufzählte, in die sich UBS und CS in den letzten Jahren verstrickt
hatten, und die gemäss Minder aufzeigten, dass diese Grossbanken zu gross seien, „um
seriös überwacht und kontrolliert zu sein". Die kleine Kammer liess sich von dieser
Argumentation jedoch nicht überzeugen, folgte dem Bundesrat und ihrer
vorberatenden Kommission und sprach sich mit 28 zu 6 Stimmen bei 7 Enthaltungen

MOTION
DATUM: 13.06.2016
NICO DÜRRENMATT
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dafür aus, die beiden Motionen abzulehnen. 6

Landwirtschaft

Agrarpolitik

Malgré le fort soutien dont a bénéficié la motion Pezzatti devant la chambre du peuple,
la CEATE-CE propose aux sénateurs et sénatrices de la rejeter. Le rapporteur de la
commission, Martin Schmid (plr, GR), justifie cette position par le fait que, comme
présenté par le Conseil fédéral dans sa prise de position, un système de
reconnaissance mutuelle existe déjà aujourd'hui avec l'UE en ce qui concerne les
autorisations de mise sur le marché des biocides. Il précise également que,
contrairement aux dires du motionnaire, le travail ne se duplique pas lorsqu'une
entreprise souhaite mettre son produit sur le marché d'un autre pays, celui-ci devant
simplement contrôler que le biocide respecte les normes indigènes. Bien que
reconnaissant que les émoluments demandés en cas de contrôle d'un produit ou de
renouvellement de mise sur le marché peuvent s'avérer élevés pour les PME, la
commission a obtenu de l'administration fédérale la garantie que ceux-ci n'allaient pas
augmenter ces prochaines années. Comme rappelé par Alain Berset, ces émoluments
sont, de plus, relativement bas, en comparaison aux pays voisins. Le président de la
Confédération note également qu'en cas d'acceptation de la motion et de
reconnaissance automatique des biocides au niveau national, ce serait aux cantons de
se charger de voir si des adaptations de ces produits seraient encore nécessaires pour
respecter les normes nationales; un transfert de tâches que les autorités fédérales ne
souhaitent pas. La motion est tacitement rejetée par la chambre haute. 7

MOTION
DATUM: 18.09.2018
KAREL ZIEHLI

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Martin Schmid (fdp, GR) reichte im Mai 2017 eine Motion zur Streichung der Pflicht, die
Steuererklärung zu unterzeichnen, ein, was eine Änderung des DBG, des StHG sowie
des Verrechnungssteuergesetzes mit sich bringen würde. Dies sollte die Erstellung einer
elektronischen Steuererklärung, wie sie vielerorts bereits möglich ist, vereinfachen.
Bisher müssen die Steuerpflichtigen auch bei elektronischer Übermittlung der
Steuererklärung ihre Angaben über das steuerbare Einkommen und Vermögen sowie
über die beantragte Rückerstattung der Verrechnungssteuer unterzeichnen. Dennoch
verzichteten bereits heute mehrere Kantone auf die Unterschrift. Dies solle nun mit
einer Gesetzesänderung legalisiert werden. Diese Forderung unterstützte auch der
Bundesrat, nicht zuletzt, da dieser gemäss Bundesrat Maurer die Digitalisierung erst vor
Kurzem zur Chefsache erklärt habe. Der Finanzminister verwies zudem auf die
Aktivitäten des Bundesrates bezüglich der elektronischen Identität, die dem Parlament
vermutlich noch im Jahr 2017 vorgelegt würden. Stillschweigend nahm der Ständerat die
Motion an. 8

MOTION
DATUM: 19.09.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im Januar 2018 empfahl die WAK-NR die Motion Schmid (fdp, GR) zur Streichung der
Pflicht, die Steuererklärung zu unterzeichnen, einstimmig mit einer Enthaltung zur
Annahme. Die Kommission befürwortete den Vorstoss, da er eine rein elektronische
Einreichung der Unterlagen erlaube, die Prozesse vereinfache, mit der Digitalisierung
einhergehe und in einigen Kantonen bereits Tatsache sei. In der Frühjahrssession folgte
der Nationalrat ohne Gegenantrag dem Bundesrat, dem Ständerat und seiner
Kommission. Somit liegt es nun am Bundesrat, die dafür notwendigen
Gesetzesänderungen zu erlassen, dabei aber auch die Beweissicherung und die
Haftungsfrage zu regeln – wie die WAK-NR betont hatte. 9

MOTION
DATUM: 06.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

01.01.89 - 01.01.19 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Indirekte Steuern

Ende 2015 reichte Erich Ettlin (cvp, OW) eine Motion zur „ungerechtfertigten
Kostenüberwälzung auf den Kunden im Zollwesen" ein. Der Motionär beanstandete,
dass die Post die Revisionskosten, die durch zufallsmässige Überprüfungen am
Schweizer Zoll entstehen, auf den jeweiligen Endverbraucher abwälze und die
betroffenen Endverbraucher somit trotz korrektem Verhalten eine Gebühr von CHF 13
bezahlen müssten. Entsprechend solle das Zollgesetz so geändert werden, dass
diejenigen Personen, denen durch die Beschau von Waren mit vereinfachter
Zollanmeldung (105a ZV) – die also unter anderem einen Mehrwertsteuerwert von CHF
1000 und ein Gesamtgewicht von 1000 kg nicht überschreiten – Mehrkosten entstehen,
für ihre Auslagen vom Bund einen Pauschalbetrag zurückfordern können. Diese
Forderung unterstützte gemäss seinem Blog-Beitrag vom November 2016 auch
Preisüberwacher Stefan Meierhans. 

In seiner Stellungnahme wies der Bundesrat darauf hin, dass durch das Prinzip der
Selbstanmeldung im Zollrecht der Zollanmelder, also der Spediteur oder
Paketdienstleister, bei der Überprüfung der Pakete am Zoll mitwirken müsse. Diese
Beschau ist für den Zollanmelder zwar kostenlos, aber dennoch mit Aufwand
verbunden. Diesen Aufwand verrechnen die Zollanmelder unterschiedlich: Während die
Schweizerische Post von den betroffenen Auftraggebern (also den Absendern oder
Warenempfängern) für die Beschau CHF 13 verlangt, integrieren viele
Kurierunternehmen die Beschaukosten in ihre allgemeinen Transport- und
Verzollungskosten und verteilen sie somit auf alle Kunden. Eine Vergütung dieser Kosten
durch den Bund würde zu einer Ungleichbehandlung von Kleinsendungen gegenüber
anderen Sendungen führen und den „Grundprinzipien einer behördlichen Kontrolle im
Allgemeinen und auch der Systematik der Zollveranlagung im Besonderen"
widersprechen – so die Argumentation des Bundesrates. Entsprechend empfahl dieser
die Motion zur Ablehnung. 

Trotz dieser Einwände sprach sich der Ständerat als Erstrat in der Frühjahrssession
2016 mit 20 zu 14 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) für die Annahme der Motion aus. In der
Folge beantragte die WAK-NR ihrem Rat jedoch, die Motion dahingehend zu ändern,
dass nicht der Bund für die entstehenden Kosten aufkommen, sondern alle
Zollanmelder die Beschaukosten in die übrigen Speditionskosten integrieren sollen. Auf
diese Weise könne auch verhindert werden, dass nicht nur die Post, sondern alle
Zollanmelder die entsprechenden Beträge vom Bund zurückforderten. In der
Herbstsession 2016 sprachen sich sowohl Bundesrat Maurer als auch das
Nationalratsplenum für diese Änderung aus. Somit lag der Ball wieder beim
erstberatenden Ständerat, der den Vorschlag der WAK-NR in der Frühjahrssession 2017
behandelte. Martin Schmid (fdp, GR) erklärte sich im Namen der Kommission mit der
Änderung einverstanden, vermutete jedoch, dass der Preisüberwacher die durch diese
Lösung entstehende generelle Preiserhöhung der Post um etwa 45 Rappen pro Sendung
nicht akzeptieren würde. Die WAK-SR ging hingegen davon aus, dass der
Preisüberwacher mit dieser Lösung einverstanden sein werde, und Olivier Français (fdp,
VD) wies darauf hin, dass der Preisüberwacher lediglich für die Umsetzung des vom
Parlament verabschiedeten Gesetzes zuständig sei und folglich keinen Einfluss auf den
Gesetzgebungsprozess habe. Der Ständerat nahm den Vorschlag der WAK-NR und mit
ihm die geänderte Motion stillschweigend an. In der Folge liegt es nun am Bundesrat,
eine Lösung auszuarbeiten, welche gemäss Bundesrat Maurer die Behörden, die Post
sowie den Zoll in Zukunft vor Dutzenden von Bürgerbriefen verschonen wird. 10

MOTION
DATUM: 17.12.2015
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum
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Raumplanung und Wohnungswesen

Bodenrecht

Die Annahme der „Lex Weber“, wie die neuen Bestimmungen zur
Zweitwohnungsinitiative kurz darauf im Umgangston genannt wurden, resultierte
sogleich in einer Flut von Vorstössen. Wenige Tage nach dem Urnengang reichten
Ständerat Schmid (fdp, GR) und Nationalrat Brand (svp, GR) in ihren Räten zwei
gleichlautende Motionen ein, welche den Bundesrat im Motionstext dazu aufforderten,
unter Einbezug der betroffenen Kantone die bei Annahme der Initiative entstandene
Rechtsunsicherheit zu beseitigen. Das gewählte Vorgehen soll auf dem
Vertrauensschutz beruhen, damit sichergestellt wird, dass für die Betroffenen keine
nachteiligen Rückwirkungen entstehen. In der Begründung ihres Anliegens führten die
Motionäre unter anderem verschiedene Forderungen auf, welche in ähnlicher Form
bereits durch Gebirgskantone sowie Wirtschafts- und Tourismusverbände laut
geworden waren: Erstens sollen bis Ende des Berichtsjahres Baubewilligungen nach den
Bestimmungen des geltenden Rechts weiterhin erteilt werden können. Zweitens soll in
einer darauffolgenden Zwischenphase eine Erteilung von Bewilligungen an
bewirtschaftete Zweitwohnungen und Betriebe weiterhin möglich sein. Drittens sollen
bestehende, altrechtliche Wohnbauten, die zu Zweitwohnungen umgenutzt werden,
sowie von Kantonen oder Gemeinden bereits zugesicherte Kontingente und in Aussicht
gestellte Baubewilligungen grundsätzlich von den neuen Bestimmungen ausgenommen
werden. In Ergänzung fordern die Motionäre eine rasche Klärung des Erst- und
Zweitwohnungsbegriffs. Im Mai beantragte der Bundesrat die Annahme der Motion und
erklärte, Sofortmassnahmen auf dem Verordnungsweg befänden sich bereits in
Ausarbeitung (siehe unten). Gleichzeitig betonte die Regierung aber, dass der Volkswille
durch Annahme des Geschäftes nicht missachtet werden dürfe und die
Verfassungsbestimmungen rechtsstaatlich korrekt umgesetzt werden müssten. In der
parlamentarischen Debatte distanzierte sich Bundesrätin Doris Leuthard (cvp) zudem
ausdrücklich von den in der Motionsbegründung eingebrachten Forderungen, und
erklärte, der bundesrätliche Antrag auf Annahme der Motion beziehe sich lediglich auf
den Motionstext. In diesem Sinne wurden die Motionen denn auch praktisch
diskussionslos an die Regierung überwiesen. 11

MOTION
DATUM: 24.09.2012
MARLÈNE GERBER
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2) AB NR, 2013, S. 233 ff.; Kommissionsbericht RK_20131107; Mo. 13.3660; Mo. 13.3660_Abstimmung; NZZ, 5.3., 12.3.14,
28.4.16
3) BO CN, 2017, p.1147
4) AB NR, 2014, S. 2327 f.; AB SR, 2014, S. 420
5) AB SR 2016, S. 475 ff.
6) AB SR 2016, S. 475 ff.
7) AB SR, 2018, S. 675ff
8) AB SR, 2017, S. 660; NZZ, 20.9.17
9) AB NR, 2018, S 202; Kommissionsbericht der WAK-NR vom 9.1.18; TA, 7.3.18
10) AB NR, 2016, S. 1564 ff.; AB SR, 2016, S. 75; AB SR, 2017, S. 54 f.; Kommissionsbericht WAK-NR; Kommissionsbericht WAK-
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11) AB SR, 2012, S. 309 ff. und 653, AB NR, 2012, S. 1209 und 1616.
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